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 Veröffentlicht am 09.03.1999

Norm

ZPO §45

UWG §14 A2

Rechtssatz

Anerkennt der Beklagte den Unterlassungsanspruch, dann gesteht er das Vorliegen auch der Wiederholungsgefahr als

materiellrechtlicher Anspruchsvoraussetzung zu, sodaß eine Klageabweisung ausgeschlossen wäre. Aus denselben

Gründen kann das Anerkenntnis eines Unterlassungsanspruchs auch nicht mit dem Antrag verbunden werden, dem

Beklagten nach § 45 ZPO Kosten zuzusprechen.
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